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Ordnungsbehördliche Verordnung 
 

zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungs-
anlagen „Tiefbohrung Winkhausen“ und „Tiefbohrung Oberer Steinbruch am Knollen“ 

 
– Wasserschutzgebietsverordnung Schmallenberg-Winkhausen – 

 
vom 10. Mai 2007 (Fn1, Fn2) 
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Aufgrund  

– der §§ 19 und 41 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  

– der §§ 14, 15, 116, 117, 136, 138, 141, 150, 161 und 167 Abs. 2 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25. Juni 1995 (SGV. NRW 
77) in der Fassung der Änderung vom 3. Mai 2005  

– der Nr. 20.1.6 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) vom 14. Juni 1994 (SGV. NRW 282)  

– der §§ 12, 25, 27, 28, 29, 30, 33 und 34 des Gesetzes über Auf bau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) vom 13. Mai 1980 (SGV. NRW 2060)  

wird verordnet:  
 
 

Präambel (Fn²) 
 
Der umfassende Schutz der Gewässer zum Zwecke der Trinkwassergewinnung zum Wohle 
der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbohrung Wink-
hausen“ und „Tiefbohrung Oberer Steinbruch am Knollen“ macht es notwendig, dieses Was-
serschutzgebiet auszuweisen.  

Der Vollzug dieser Verordnung wird von den zuständigen Wasserbehörden durchgeführt. Die 
Regelungen dieser Verordnung wurden vor dem Hintergrund festgesetzt, dass über weitere 
Tatbestände spezialgesetzlich nach dem Wasserhaushaltsgesetz bzw. Landeswassergesetz 
NRW sowie den dazu gehörenden Verordnungen zu entscheiden ist. Derartige Regelungen 
(insbesondere Abwasseranlagen, -einleitungen, Wärmepumpen, Rohrleitungen gem. § 19 a 



WHG etc.) wurden in diese Verordnung nicht aufgenommen, da der Gewässerschutz durch 
die Wasserbehörden im Rahmen ihrer Entscheidungskompetenz gesichert ist.  

Bei allen Entscheidungen ist dem Schutzzweck dieser Verordnung Rechnung zu tragen; 
auch bei konkurrierenden Nutzungsansprüchen ist der Trinkwasserversorgung aufgrund ih-
res entscheidenden Gewichts grundsätzlich Vorrang einzuräumen.  
 
 

§ 1 (Fn²) 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutze der Gewässer im Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen „Tiefbohrung Winkhausen“ und „Tiefbohrung 
Oberer Steinbruch am Knollen“ ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.  

Begünstigte im Sinne von § 15 Abs. 1 LWG ist die Wasserinteressentengemeinschaft Wink-
hausen e. V., ggf. ihre Rechtsnachfolger.  

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die engere Schutzzone (Zone II) und in die Fas-
sungsbereiche (Zone I).  

(3) Es erstreckt sich auf den Hochsauerlandkreis, Stadt Schmallenberg, Gemarkung Ober-
kirchen, Flure 11, 12 und 19 (jeweils teilweise).  

(4) Die Grenzen des Schutzgebiets und der Schutzzonen sind der als Anlage beigefügten 
Schutzgebietskarte im Maßstab 1:5.000 mit Stand 05.02.2018 zu entnehmen, in der die Zo-
ne II grün und die Zonen I rot angelegt sind. 

 Die Schutzgebietskarte sowie die Anlagen A (Begriffsbestimmungen) und B (genehmi-
gungspflichtige und verbotene Handlungen und Maßnahmen) sind Bestandteil dieser Ver-
ordnung.  
  
 

§ 2 
Schutz in den Zonen II - I 

 
(1) Das Wasserschutzgebiet soll in der Regel das gesamte Einzugsgebiet einer Trinkwas-
sergewinnungsanlage umfassen. Dabei ist sowohl das unterirdische als auch das oberirdi-
sche Einzugsgebiet zu berücksichtigen. Der unterschiedlichen Auswirkung der Gefahrenher-
de nach Art, Ort, Dauer und Untergrundbeschaffenheit muss durch Gliederung des Wasser-
schutzgebietes in Schutzzonen und durch angemessene Nutzungsbeschränkungen Rech-
nung getragen werden. Die Gefahr für das genutzte Grundwasser nimmt - außer bei flä-
chenhaften Einträgen - allgemein mit zunehmendem Abstand des Gefahrenherdes von der 
Trinkwassergewinnungsanlage ab.  

(2) Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen 
(z. B. Viren, Bakterien, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen 
gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und Strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage 
gefährlich sein können.  

(3) Die Zone I soll den Schutz der Gewinnungsanlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung 
vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten. In der Zone I sind 
alle Handlungen verboten, die nicht dem ordnungsgemäßen Betreiben, Warten oder Unter-
halten des Wasserwerks, der Gewinnungsanlagen und der Entnahmeeinrichtungen, der be-
hördlichen Überwachung der Wasserversorgung oder dem Ausüben der Gewässeraufsicht 
dienen.  

Das Betreten der Zone I ist nur solchen Personen gestattet, die im Interesse der Wasserver-
sorgung handeln oder mit behördlichen Überwachungsaufgaben betraut sind.  



Land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen sowie gartenbauliche Nutzung sind verboten, 
soweit sie nicht dem Erhalten und Pflegen der zum Schutz der Gewässer notwendigen 
Grasnarbe und des Baumbestandes dienen. Der Einsatz chemischer Mittel für Pflanzen-
schutz, Schädlings- oder Aufwuchsbekämpfung sowie zur Wachstumsregelung und jegliche 
Düngung sind verboten.  

(4) Die einzelnen Genehmigungs- und Verbotstatbestände in der Zone II gehen aus der die-
ser Verordnung beigefügten Anlage B hervor.  

Soweit die Regelungen sich auf das Errichten, Herstellen oder wesentliche Ändern beziehen, 
gelten sie nicht für den rechtmäßigen Vollzug einer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens die-
ser Verordnung vorliegenden bestandskräftigen Genehmigung oder sonstigen behördlichen 
Zulassung.  
 
 

§ 3 
Düngung im Wasserschutzgebiet 

 
(1) Ziel der gewässerschonenden Düngung im Sinne dieser Verordnung ist es, die Gewässer 
im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen durch eine 
nicht im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirtschaft erfolgende Ausbringung von Dün-
gemitteln zu schützen.  

(2) Die Nährstoffträger dürfen nur zum Zwecke der Düngung nach den Grundsätzen der gu-
ten fachlichen Praxis beim Düngen, d. h. unter Beachtung der Düngeverordnung und der 
Beratungsempfehlungen der Landwirtschaftskammer NRW aufgebracht werden.  

(3) Die Düngebedarfsermittlung hat nach einem aktualisierten schriftlichen Düngeplan zu 
erfolgen. Die Ausbringung der Düngemittel ist durch schlagbezogene Aufzeichnungen zu 
dokumentieren. Die o. g. Düngepläne bzw. Aufzeichnungen sind 9 Jahre aufzubewahren und 
auf Verlangen der Unteren Wasserbehörde vorzulegen.  

(4) In begründeten Einzelfällen haben Betriebe > 3 ha bewirtschafteter Fläche auf Aufforde-
rung der Unteren Wasserbehörde nach Maßgabe der Landwirtschaftskammer NRW am En-
de der Vegetationsperiode die Nährstoffversorgung des Bodens (z. B. Nmin-Untersuchung) 
zu ermitteln.  

Das Gleiche gilt für Betriebe < 3 ha bewirtschafteter Fläche bei einem Missverhältnis zwi-
schen Tierbestand und zu bewirtschaftender Fläche.  

Bodenproben nach Satz 1 und 2 sind einschließlich der Probeentnahme von einer fachlich 
geeigneten neutralen Stelle (z. B. LUFA) durchzuführen. Die Untersuchungsergebnisse sind 
der Unteren Wasserbehörde mit einer Erläuterung der jeweiligen Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer NRW zuzuleiten.  

Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, weitere Bodenproben von einer fachlich geeigne-
ten neutralen Stelle entnehmen zu lassen.  
 
 

§ 4 
Militärische Übungen und Liegenschaften 

 
Bei militärischen Übungen und Liegenschaften sind die im Merkblatt W 106 des DVGW „Mili-
tärische Übungen und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutzgebieten“ in der je-
weils gültigen Fassung festgelegten Erlaubnisse und Verbote zu beachten.  
 
 

 
 
 



§ 5 
Duldungspflichten 

 

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Wasserschutzgebiet sowie 
die Begünstigte haben die wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutzgebietes, ins-
besondere hinsichtlich der Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr 
getroffenen Anordnungen, sowie die Beobachtung der Gewässer und des Bodens gem. § 19 
Abs. 2 Nr. 2, § 21 WHG und §§ 116, 117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.  

(2) Anlagen und sonstige Einrichtungen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Verord-
nung bestehen und die nach Maßgabe des sonstigen öffentlichen Rechts im Bestand und 
Betrieb geschützt sind, genießen Bestandsschutz. Eigentümer und Nutzungsberechtigte so-
wie die Begünstigte haben jedoch zu dulden, dass solche Anlagen und Einrichtungen an die 
Vorschriften der Verordnung angepasst und erforderliche Sicherungsmaßnahmen getroffen 
werden (§ 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG).  

(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken im Wasserschutzgebiet und die 
Begünstigte haben darüber hinaus  

1. das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtungen zur Sicherung der Zone I ge-
gen unbefugtes Betreten,  

2. das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszei-
chen,  

3. das Auffüllen von Mulden und Erdaufschlüssen sowie das Beseitigen von Ablagerungen,  

4. das Betreten der Grundstücke zur Beobachtung, Messung und Untersuchung der Gewäs-
ser und zur Entnahme von Bodenproben,  

5. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbeobachtungsbrunnen und Messstellen an 
oberirdischen Gewässern und  

6. das Errichten und Unterhalten von Anlagen zur Sicherung gegen Überschwemmungen  

durch die zuständige Behörde zu dulden. Die zuständige Behörde informiert den Betroffenen 
vorab.  

(4) Die Untere Wasserbehörde ordnet gegenüber den betroffenen Eigentümern oder Nut-
zungsberechtigten oder der Begünstigten die gem. Abs. 1 - 3 zu duldenden Maßnahmen 
durch schriftlichen Bescheid an. Die Begünstigte, bei fachspezifischen Fragen ggf. auch an-
dere Träger öffentlicher Belange (z. B. Landwirtschaftskammer NRW, Forstamt), sind vorher 
zu hören. Soweit bergrechtliche Belange berührt sind, ergeht die Entscheidung im Beneh-
men mit der zuständigen Bergbehörde. Die Begünstigte und die am Verfahren Beteiligten er 
halten Abschriften nachrichtlich zur Kenntnis.  
 
 

§ 6 
Genehmigungen 

 
(1) Über die Genehmigung nach § 2 Abs. 4 i. V. m. der Anlage B dieser Verordnung ent-
scheidet die zuständige Untere Wasserbehörde. Dem Genehmigungsantrag sind in vierfa-
cher Ausfertigung Unterlagen wie Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstige Nachweise beizufügen, soweit sie zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind.  

(2) Die Untere Wasserbehörde beteiligt die Begünstigte. Sie kann vor ihrer Entscheidung bei 
fachspezifischen Fragen ggf. auch andere Träger öffentlicher Belange hören.  

(3) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. 
Sie kann zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder 
weiteren Einschränkungen unterworfen werden, soweit es das Interesse der öffentlichen 
Wasserversorgung gebietet, die Gewässer im Rahmen dieser Verordnung vor nachteiligen 



Einwirkungen zu schützen, die bei der Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar wa-
ren. Sie kann auch einmalig für eine bestimmte Zahl in der Zukunft liegender Handlungen 
gleicher Art erteilt werden.  

(4) Der Bescheid über den Genehmigungsantrag ist dem Antragsteller zuzustellen und allen 
am Verwaltungsverfahren Beteiligten zu übersenden.  

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft der Ge-
nehmigung mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung ein Jahr 
unterbrochen worden ist.  

(6) Einer besonderen Genehmigung nach den Vorschriften dieser Verordnung bedarf es 
nicht für Handlungen, die nach anderen Bestimmungen einer Erlaubnis, Bewilligung, Ge-
nehmigung, bergrechtlichen Betriebsplanzulassung oder sonstigen behördlichen Zulassung 
bedürfen, wenn diese von der Unteren oder Oberen Wasserbehörde oder mit deren Einver-
nehmen erteilt wird.  
 
 

§ 7 
Befreiungen 

 
(1) Die Untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den Verboten des § 2 Abs. 3 und 4 i. V. 
m. der Anlage B dieser Verordnung eine Befreiung erteilen, wenn andere Rechtsvorschriften 
dem nicht entgegenstehen und  

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder  

2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führt und die Abweichung mit den 
Belangen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Gewässerschutzes, im Sinne die-
ser Verordnung vereinbar ist.  

Vor der Entscheidung ist die Begünstigte zu beteiligen.  

(2) Der Begünstigten kann auf Antrag von der Unteren Wasserbehörde eine Befreiung von 
den Verboten dieser Verordnung erteilt werden, soweit dies zum Betrieb der Wassergewin-
nungs- und -versorgungsanlage erforderlich und mit den Belangen des Wohls der Allge-
meinheit vereinbar ist.  

(3) Vor der Entscheidung über eine Befreiung nach Abs. 1 oder Abs. 2 ist von der Unteren 
Wasserbehörde in hygienischen und gesundheitlichen Fragen eine Stellungnahme der zu-
ständigen Unteren Gesundheitsbehörde und bei landwirtschaftlichen Fragen der Landwirt-
schaftskammer NRW einzuholen.  

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 6 Abs. 1 - 5 entsprechend.  
 
 

§ 8 
Vorrang der Kooperation 

 
(1) Eine Kooperation im Sinne dieser Verordnung ist – unabhängig von der Rechtsform – der 
vertragliche oder mitgliederschaftliche Zusammenschluss von Landwirtschafts- oder Garten-
baubetrieben einerseits und einem oder mehreren Wasserversorgungsunternehmen der öf-
fentlichen Trinkwasserversorgung andererseits. Die Kooperation muss im Rahmen der Ziel-
setzung der 12-Punkte-Vereinbarung zwischen der Wasserversorgung, der Landwirtschaft, 
dem Gartenbau – vertreten durch ihre Verbände/Kammern – und dem Ministerium für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen von 1989 arbeiten. 
Die Kooperation bedarf der Anerkennung der Oberen Wasserbehörde. Diese setzt eine Ver-
tretung der Landwirtschaftskammer in den Kooperationsgremien voraus.  

(2) Auf Antrag einer Kooperation im Sinne des Abs. 1 gilt § 3 der Verordnung nicht für Mit-
glieder einer Kooperation, soweit diese für ihre Mitglieder bzw. Vertragspartner verbindliche 



Regelungen für die vorgenannten Tatbestände getroffen hat. Der Antrag ist bei der Oberen 
Wasserbehörde zu stellen. Die Regelungen der Kooperation müssen sich im Einvernehmen 
mit der Landwirtschaftskammer an den Grundsätzen des vorbeugenden Gewässerschutzes 
orientieren.  

(3) Die Untere Wasserbehörde ist berechtigt, von den Vertretungsgremien der Kooperation 
Auskunft über deren allgemeine Tätigkeit zu verlangen. Die Untere Wasserbehörde muss 
insbesondere die in der Kooperation geltenden Anforderungen an die Düngekonzeption, die 
Düngekontrollverfahren und die Anwendung von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln prüfen 
können. Dies soll in mindestens jährlichen Beratungsgesprächen geschehen. Sie ist nicht 
berechtigt, Auskünfte über einzelne Untersuchungsergebnisse oder einzelne Kooperations-
mitglieder zu verlangen.  

(4) Soweit die Kooperation für ihre Mitglieder verbindliche Konzepte für die gewässerscho-
nende Umwandlung von Dauergrünland erstellt hat, können deren Mitglieder von dem Verbot 
bzw. der Genehmigungspflicht in Zone II auf Antrag der Kooperation befreit werden.  

(5) Über die Anträge nach Abs. 4 entscheidet die Untere Wasserbehörde nach Anhörung der 
Landwirtschaftskammer und der Begünstigten auf der Grundlage der vorgelegten Konzepte.  
 
 

§ 9 
Entschädigungen und Ausgleichszahlungen 

 
(1) Stellt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine Enteignung dar, befindet die Obere 
Wasserbehörde auf Antrag des Betroffenen über die Entschädigung gem. §§ 19 Abs. 3, 20 
WHG, §§ 15 Abs. 2, 134 und 135 LWG.  

(2) Setzt eine Anordnung nach dieser Verordnung erhöhte Anforderungen fest, die die ord-
nungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstückes beschränken, so 
ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile auf Antrag eines Beteiligten durch 
die Obere Wasserbehörde gem. § 19 Abs. 4 WHG, § 15 Abs. 2 und 3 LWG ein angemesse-
ner Ausgleich festzusetzen, soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach Abs. 1 besteht. Der 
Antrag setzt voraus, dass die Beteiligten sich ernsthaft um eine gütliche Einigung vergeblich 
bemüht haben.  
 
 

§ 10 
Überwachung 

 
Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasserschutzgebiet sind von Amts wegen durch 
die Untere Wasserbehörde und die Untere Gesundheitsbehörde zu überprüfen und zu über-
wachen (Wasserbehörde: § 116 LWG i. V. m. ZustVOtU; Gesundheitsbehörde: Trinkwasser-
verordnung - TrinkwV -).  
 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG, § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 2 Abs. 3 und 4 i. V. m. der Anlage B dieser Ver-
ordnung genehmigungspflichtige Handlung ohne die Genehmigung nach § 6 oder eine nach 
dieser Verordnung verbotene Handlung ohne eine Befreiung nach § 7 vor nimmt oder Aufla-
gen eines entsprechenden Bescheides nicht einhält.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von zurzeit bis zu 50 000,– Euro ge-
ahndet werden (§ 161 Abs. 4 LWG).  
 
 



§ 12 
Andere Rechtsvorschriften 

 
Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen Anzeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder 
Zulassungspflichten, Beschränkungen oder Verbote bleiben unberührt.  
 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Arnsberg in Kraft und gilt 40 Jahre (§ 14 Abs. 4 LWG).  
 
Arnsberg, den 10. Mai 2007  
 
Az.: 54.01.04.01-958 633  
 

Bezirksregierung 
als Obere Wasserbehörde 

gez. Helmut Diegel 
Regierungspräsident 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fußnoten: 
 

Fn1  Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Seite 185 ff.; geändert durch Verordnung 
vom 11. April 2018 (Amtsblatt für den Hochsauerlandkreis Seite 45 f.), inkraftgetreten 
am 22. Mai 2018 

Fn² Bezeichnung, Präambel und § 1 geändert durch Verordnung vom 11. April 2018 (Amts-
blatt für den Hochsauerlandkreis S. 45 f.); inkraftgetreten am 22. Mai 2018 
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